
PFA 1.5, Anhang - Wasserrechtliche Tatbestände, Anlage 1.3.1 B 
Blatt 1 

Benutzung nach § �9. Abs. 1, Ziff. &-4 WHG: Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer 

a) dauerhaft 

Ein dauerhaftes Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer ist im PFA 1.5 derzeit nicht vorgesehen. Die Entwässerung der geplanten Stre
cken und Bauwerke erfolgt im Endzustand mittels Anschluss an die städtische Kanalisation bzw. über bereits bestehende Entwässerungsein
richtungen der Bahnanlagen. 

ARGE Wasser + Umwelt + Geotechnik 
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